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I. Rechtlicher Hintergrund 

 

Im Umsatzsteuergesetz hat es Änderungen gegeben, die ab 01.01.2025 auch 

Auswirkungen auf die Pfarrei Katholische Kirchengemeinde Heilige Cosmas 

und Damian haben. 

I.1. Alte Rechtslage  

§ 2 UStG - Unternehmer, Unternehmen 

(…) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nur im Rahmen 

ihrer Betriebe gewerblicher Art gewerblich oder beruflich tätig (…) 

 Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) sind kein 

umsatzsteuerlicher Unternehmer, es sei denn, sie üben eine 

wirtschaftliche Tätigkeit in Form eines „Betriebes gewerblicher Art“ aus 

(z.B. Pfarrei mit stpfl. Vermietungen, Gastronomie o.ä.) 

 Folgen: Verkauf an Endkunden umsatzsteuerlich nicht relevant: 
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I.2. Neue Rechtslage 

§ 2b UStG - Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

(…) Juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten nicht als Unternehmer, 

soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt 

obliegen. (…) 

 

 Einführung einer neuen Vorschrift im Umsatzsteuergesetz:  

USt-Besteuerung der jPdöR gem. § 2b UStG 

 Vorschrift wird aufgrund mehrerer Übergangsregelungen definitiv zum 

01.01.2025 „scharf geschaltet“ 

 nur „Religionsausübung“ ist steuerfrei, alles andere nicht mehr 

 Folgen: Verkauf an Endkunden umsatzsteuerlich relevant  

(USt aus Verkaufspreis und VorSt aus Einkaufspreis): 

 

 

 

 

I.3. Alte Rechtslage vs. neue Rechtslage - Paradigmenwechsel 

 

 Früher Unternehmer nur für Betriebe gewerblicher Art und i.Ü. 

umsatzsteuerlich „uninteressant“ 

 Heute sind jPdöR grds. unternehmerisch tätig, es sei denn sie handeln in 

Ausübung öffentlicher Gewalt  



5 
 

 Folge: Deutliche Erweiterung der umsatzsteuerlich relevanten 

Sachverhalte: 
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II. Herausforderung / Aufgabenstellung für 

Verwaltungsleitung, Kirchenvorstand, Pfarrer und 

Ehrenamtliche 

 

 Keine Aktion wegen Umsatzsteuer absagen:  

Jede Aktion ist und bleibt erwünscht 

 

 Alle müssen in ihrer Zuständigkeit und Verantwortung mithelfen, dass die 

Pfarrei Hl. Cosmas und Damian ihre steuerlichen Verpflichtungen einhält 

und das geltende Gesetz beachtet. Anderenfalls drohen steuerliche und 

strafrechtliche Konsequenzen. 

 

 Aber:  

- Erhöhter Formalismus 

- Verantwortungsbewusstsein 

- Gemeinschaftsaufgabe, das C&D steuerlich „sauber bleibt“ 

- Daueraufgabe 

- Routinen etablieren 
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III. Arbeitsabläufe (neudeutsch „workflows“) 
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IV. Hilfestellungen / Änderung von Routinen 

IV.1 Fragebogen 

 Ca. 14 Tage vor einer Veranstaltung bzw. bevor erste Ausgaben anfallen 

bitte Fragebogen im Pfarrbüro abgegeben oder per Email übersenden. 

 Pfarrbüro „bewertet“ die Aktion und gibt eine Rückmeldung und ggfls. 

Tipps. 

 Bei Dauersachverhalten (regelmäßige Monatstreffen, nicht 1x p.a. Basar 

o.ä.) reicht es, Fragebogen abzugeben und dann – bis sich Änderungen 

ergeben – gleich zu verfahren. 
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IV.2 Weitere to does vor und nach Aktionen 

 

 

 Preisgestaltung anders als bisher: 

 Preise wie immer kalkulieren 

 aber: 19 % Umsatzsteuer on top 

 

 ordnungsgemäße Eingangsrechnungen sind wichtig, da sonst kein 

Vorsteuerabzug zulässig ist 

Rechnungen müssen nach geltendem Recht folgende Angaben 

enthalten: 

(==> Beachte: Die nachfolgenden Angaben sind für Rechnungen mit einem Betrag von 

über 250 Euro brutto gültig. Darunter gelten Erleichterungen für so genannte 

Kleinbetragsrechnungen.) 

 

 Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers 

und des Leistungsempfängers  

(Leistungsempfänger: Kath. Kirchengemeinde Heilige Cosmas 

und Damian, Joseph-Schüller-Platz 5, 45327 Essen) 

Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer 

 Ausstellungsdatum der Rechnung 

 Fortlaufende Rechnungsnummer 
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 Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten 

Gegenstände oder die Art und den Umfang der sonstigen 

Leistung 

 Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistung 

 Nach Steuersätzen und -befreiungen aufgeschlüsseltes Entgelt 

 Entgelt und hierauf entfallender Steuerbetrag sowie ggfls. Hinweis 

auf Steuerbefreiung 

 

 

Kleinbetragsrechnungen müssen nach geltendem Recht folgende 

Angaben enthalten: 

(==> Beachte: Für Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 Euro brutto nicht übersteigt, so 

genannte Kleinbetragsrechnungen, gelten erleichterte Vorschriften.) 
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 vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden 

Unternehmers, 

 das Ausstellungsdatum der Rechnung, 

 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder die Art und den 

Umfang der sonstigen Leistung 

 Entgelt und Steuerbetrag für die Lieferung oder Leistung in einer 

Summe, 

 Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, 

dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine 

Steuerbefreiung gilt. 

 

 

 Aufzeichnungen 

 

 Es sind Aufzeichnungen (Kassenbericht / Gewinnermittlung) zu 

fertigen und dem Pfarrbüro zeitnah vorzulegen; zumindest sind 

alle Belege im Pfarrbüro einzureichen und Barkassen mit dem 

Pfarrbüro abzurechnen; Frist: 10 Tage 

Alles läuft durch die Bücher der Pfarrei!!! 

 Muster-Vordruck wird gerne zur Verfügung gestellt: 
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V. Ansprechpartner 

 

 Pfarrbüro 

Kath. Kirchengemeinde Heilige Cosmas und Damian 

Joseph-Schüller-Platz 5 

45327 Essen 

 

Tel.:     0201/4364610 

E-Mail: cosmas-damian@bistum-essen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Kath. Kirchengemeinde Heilige Cosmas und Damian 

Joseph-Schüller-Platz 5 

45327 Essen 


